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chen zu stempeln. Wie Stratenwerth es auf
den Punkt bringt, ist es «...unredlich,
immer dann Sündenböcke zu fordern, wenn
aus einem dieser Risiken folgt, was in ihrer
Natur liegt: nämlich der Eintritt eines
womöglich katastrophalen Schadens».

Auch wir Gegnerinnen und Gegner der
Kernenergie tragen deshalb eine eminente
Mitverantwortung. Wenn wir uns heute
nicht distanzieren, wird man uns später
vorwerfen, wir hätten die AKWs nicht nur
geduldet, sondern gewollt. Und weil wir ja
auch Strom konsumiert hätten, seien wir
gar mitschuldig. Ein Atomunfall trifft nicht
nur die Verursachergeneration, sondern die
Kinder und Kindeskinder in biblischen
Dimensionen.14 Das Ausmass der Schädigung
übersteigt diesbezüglich die menschliche
Vorstellungskraft. In zeitlicher Hinsicht
überragt ein Atomunfall alle konventionellen

Verbrechen. Die Halbwertszeiten wichtiger

Emissionen, zum Beispiel von Cäsium

und Strontium, betragen 30 bis 90 Jahre,

von Plutonium 24 000 Jahre. Die
Spätfolgen eines Atomunfalls sind in zeitlicher
Hinsicht jedoch nicht zu überblicken.

Schlussfolgerung

Atomkraft ist moralisch gesehen heute
schon ein Verbrechen, und nicht erst im
Zeitpunkt eines Unfalls. Solche Grossrisiken

müssen verboten werden. Es gibt genügend

Alternativen, die niemanden gefährden.

Die laufenden Werke müssen so
schnell wie möglich stillgelegt werden.
Auch die Atomrisiken eines Normalbetriebs

ohne Unfall müssen vom
Strafgesetzbuch erfasst werden, denn der
«Normalbetrieb» ist nie wirklich sicher, sondern
nur der Anfang der latenten Katastrophe.

Der Umstieg in eine andere Energiezukunft
muss uns gelingen, bevor ein neuer grosser
Unfall geschieht, denn weiter abzuwarten
nach der klassischen Methode von Versuch
und Irrtum ist für dieses Grossrisiko inhuman.
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are definitely on the rise, not in decline: the
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Mit der technischen Nutzbarmachung der Kernspaltung wurde der Sprung in eine ganz
neue Dimension der Gewalt gewagt. Zuerst richtete sie sich nur gegen militärische
Gegner. Heute gefährdet sie die eigenen Bürger. Denn «Atome für den Frieden»
unterscheiden sich prinzipiell nicht von «Atomenfür den Krieg». Die erklärte Absicht, sie nur
zu konstruktiven Zwecken zu benutzen, ändert nichts an dem lebensfeindlichen Charakter
der neuen Energie.

(Robert Jungk, Der Atom-Staat, München 1977, S. IX)
148


	Worte

